
Kotierungsprozess für ETPs

Die folgende Liste führt Sie durch unseren schnellen 
Kotierungsprozess. Entnehmen Sie ihr die erforder
lichen Schritte und die entsprechenden Kontakte. 
Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Unterstützung 
benötigen oder Fragen haben, sind wir gerne für 
Sie da.

1. Prüfung der regulatorischen Anforderungen
SIX Exchange Regulation ist verantwortlich für die 
GenehmigungderKotierungvonEffektenundFinanz
produktenaufderBörsenplattform.Effektenmüssen
bestimmte Anforderungen gemäss Kotierungsreglement, 
ZusatzreglementfürdieKotierungvonExchangeTraded
Products sowie gemäss RichtliniebetreffendVerfahren
fürExchangeTradedProductserfüllen.

2. Ernennung eines Rechtsexperten
Der Emittent hat einen anerkanntenVertreterzuer- 
nennen,derbeiFragenzudenrechtlichenKotierungs
dokumentenberatendzurSeitestehtundimAuftragdes
Emittenten die Kotierung bei SIX Exchange Regulation 
beantragt.DiesermöglichteineeffizienteBearbeitung
und kompetente Unterstützung während des Kotie
rungsprozesses.

3. Zuweisung von Wertpapier-Identifikationscodes
FürjedeanSIXSwissExchangekotierteEffektebraucht
eseineISIN,eineschweizerischeValorennummerund
einSIX-Valorensymbol.

SieemittierenETPsundwollenvomattraktivenWachstumspotenzial
desSchweizerMarktesprofitieren?SIXSwissExchangeunterstützt
SieaktivbeiderLancierunginnovativerProdukteunderöffnetIhnen
denZugangzueinerkapitalkräftigeninternationalenInvestorenbasis.

KotierenSieIhreETPseinfachundunterfachkundigerAnleitung 
an SIX Swiss Exchange

DieSchweizerBörse

DieISINwirdvondernationalenNumberingAgencydes
Landesvergeben,indemdieemittierendeGesellschaft
domiziliert ist.TeilenSieSIXExchangeRegulationdie
ISINmit.HierzuführenSiedieISINimProduktprospekt
auf, der unter listing@six-group.comeinzureichenist.

UmeineValorennummberzubeantragen,sendenSieeine
E-MailmitdemProduktnamen,der ISIN,derHandels
währungsowiedemProduktprospektannewissue@ 
six-group.com. Zudem ist im Betreff zwingend das
Schlüsselwort«Open*»inKombinationmitderbetreffen
denISINanzugeben.ZurEröffnungmehrererISINsmit
demselbenPräfixistimBetreff«open*bulk»inKombi
nationmitderbetreffendenISINanzugeben.

Beim Symbol handelt es sich umeinen alphanumeri
schenCode,derbeiETPsvierbisfünfZeichenumfasst.
UmeinSymbolzubeantragen,sendenSieeineE-Mailmit
demProduktnamen,derISIN,derHandelswährungund
demgewünschtenSymbolansymbolreservation@six-
swiss-exchange.com.

4. Einreichung eines Kotierungsgesuchs bei 
SIX Exchange Regulation
UmeineeffizienteBearbeitungzugewährleisten,muss
dasKotierungsgesuchvoneinemanerkanntenVertreter
schriftlich(indeutscher,französischer,italienischeroder
englischerSprache)spätestens20Börsentagevordem
geplantenKotierungstermin(bzw.10Börsentagefürneue 
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HandelswährungenvonbereitsanSIXSwissExchange
kotiertenETPs)eingereichtwerden.DasGesuchhatdie
EffektenkurzzubeschreibensowieeinenAntragzum
geplantenerstenHandelstagundeinenHinweisdarauf
zuenthalten,obdasETPaktivoderpassivverwaltetwird.

5. FINMA
ImGegensatzzuETFssindETPskeinekollektivenKapital-
anlagenimSinnedesBundesgesetzesüberdiekollek-
tiven Kapitalanlagen (KAG).AlssolchesindETPsvonder
Bewilligungspflicht durch die Eidgenössische Finanz
marktaufsicht(FINMA)ausgenommen.

6. Ernennung eines Market Maker
FürjedesETP,welchesanSIXSwissExchangegehandelt
wird,mussmindestenseinMarketMakerverpflichtet
werden,umeinenliquidenHandelzuermöglichen.

SendenSiedieunterzeichneteMarket-Maker-Vereinba
rung(oderimFalleinesbestehendenMarketMakerden
Anhang)bisspätestensfünfBörsentagevordemersten
HandelstaganMER-ETF@six-swiss-exchange.com.Eine
ListederaktuellenMarketMakerfindenSieaufunserer
Website.

7. Weiterleitung von Dokumenten
Neben dem Kotierungsgesuch sind innerhalb der vorge
gebenenFristendiefolgendenDokumenteundInfor-
mationenbeiSIXExchangeRegulationeinzureichen.

Dokument Frist Rechtsgrundlage

Erster Referenzpreis  
(per E-Mail oder im AAA-
Formular an MER-ETF@six-
swiss-exchange.com)

5 Handelstage 
vor dem ersten 
Handelstag,
vor 16 Uhr MEZ

Offizielle Mitteilung  
(per E-Mail an
zulassung@six-group.com)

1 Handelstag 
vor dem ersten 
Handelstag,
vor 11 Uhr MEZ

Art. 40a und 40b
Kotierungsreglement
Art. 4 Richtlinie betr. 
Verfahren für Exchange 
Traded Products

Erklärung des Emittenten 
(Original) per Post an
SIX Exchange Regulation, 
Postfach,
8021 Zürich

1 Handelstag 
vor dem ersten 
Handelstag,
vor 16 Uhr MEZ

Art. 45
Kotierungsreglement
Art. 4 Richtlinie betr. 
Verfahren für Exchange 
Traded Products

Kotierungsprospekt
(Original) per Post an
SIX Exchange Regulation, 
Postfach,
8021 Zürich

1 Handelstag 
vor dem ersten 
Handelstag,
vor 16 Uhr MEZ

Art. 4 Richtlinie betr. 
Verfahren für Exchange 
Traded Products

Market-Maker-Verein-
barung oder Anhang 
(Kopie) per E-Mail an 
listing@six-group.com

1 Handelstag 
vor dem ersten 
Handelstag,
vor 16 Uhr MEZ

Transparenzvereinbarung
(per E-Mail an MER-ETF@
six-swiss-exchange.com)

1 Handelstag 
vor dem ersten 
Handelstag,
vor 16 Uhr MEZ

Effektiver Referenzpreis 
per E-Mail an  
listing@six-group.com

Erster Handels-
tag, vor 8 Uhr 
MEZ

8. Einreichung statischer Daten
Verwenden Sie dasAAA-Formularmit den statischen
ETP-Daten,umdieproduktspezifischenDateninsHan
delssystemhochzuladen.FordernSiediesesFormular
unter MER-ETF@six-swiss-exchange.coman.

9. iNAV
DerindikativeNettoinventarwert(iNAV)isteineNähe
rungfürdenFondswertundwirdausdemfortlaufend
neuberechnetenGesamtfondsvermögenabgeleitet.Die
Angabeeines iNAV ist nicht zwingend,wird aber aus
GründenderPreistransparenzunddesAnlegerschutzes
dringendempfohlen.

10. Was bei aktiv verwalteten ETPs anders ist
AktivverwalteteETPsmüssennebendenobenerwähn
ten Anforderungen noch weitere erfüllen: Die Emitten
tenmüsseneineTransparenzvereinbarungmitSIXSwiss
Exchangeunterzeichnen.ZudiesemZweckwendenSie
sich bitte an MER-ETF@six-swiss-exchange.com.

Auf Anfrage von SIX Swiss Exchange oder der Aufsichts
behörde, muss die aktuelle Zusammensetzung des
BasiswertsundderVerlaufderAnpassungenjederzeit
sofortverfügbargemachtwerden.

Der Emittent oder ein von ihm beauftragter Dritter muss 
permanent die Einhaltung der Anlagerichtlinien und des 
Wertpapieruniversumsüberwachen.

11. Aufrechterhaltung der Kotierung
DerEmittenthatMeldepflichtengemässdemAnhangdes
ZusatzreglementsfürdieKotierungvonExchangeTraded
Productsnachzukommen.DiesdientderSicherstellung,
dassdenMarktteilnehmernbestimmtetechnischeund
administrativeInformationenüberdiekotiertenEffek
tenundden jeweiligen Emittenten rechtzeitig und in
geeigneter Form zur Verfügung stehen.Dadurch soll
namentlicheingeordneterundreibungsloserEffekten
handelgewährleistetwerden.

12. Kosten für eine Kotierung
Die folgendeTabelleenthälteinenÜberblicküberdie
Kosten,diebeiderKotierungvonETPsgemässGebüh
renordnungzumKotierungsreglement anfallen: 

Gebühr Kosten

Grundgebühr
Bearbeitung des Kotierungsgesuchs  
(inkl. 1 Wertschrift)

CHF 2 000

Zusatzgebühr
Neuemittenten
Weitere Handelswährung

CHF 10 000
CHF  1 000

Jährliche Gebühr
Aufrechterhaltung der Kotierung CHF 500 –3 000

pro ISIN je nach 
Anzahl ETPs

FürdiePrüfungdesProspektswerdengemässGebühren
tarifdesProspectusOfficeweitereGebührenerhoben.
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Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstrumentes, das an SIX Swiss Exchange AG (nachstehend: die 
Börse) gehandelt wird. Die Börse haftet weder dafür, dass die enthaltenen Informationen vollständig, richtig und ununterbrochen verfügbar sind, noch für Schäden von Handlungen, die 
aufgrund von Informationen vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Publikation der Börse enthalten sind. Die Börse behält sich ausdrücklich vor, jederzeit die Preise oder 
die Produktezusammenstellung zu ändern. Keine der hierin enthaltenen Informationen beinhaltet eine Anlageberatung oder Empfehlungen für Anlage- und sonstige Entscheide. Die 
 Performance von Effekten in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Kursentwicklung der betreffenden Effekten. SIX Swiss Exchange AG ist eine Aktiengesellschaft nach 
Schweizerischem Recht, die eine durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigte und überwachte Börse betreibt.

SIX Swiss Exchange AG
Pfingstweidstrasse 110
Postfach
CH-8021 Zürich

T +41 58 399 5454
F +41 58 499 5455
www.six-group.com/swiss-stock-exchange

ETFs & ETPs Sales
T +41 58 399 2539
etffinancial@six-group.com

13. MarketMakerErfüllungsbericht für
ETPEmittenten
EmittentenkönnendenMarket-Maker-Erfüllungsbericht
fürEmittentenabonnieren.DieserenthältInformatio
nenzudenSpreads,denVolumen,derdurchschnittli
chenGrössederQuotesunddenHandelsvolumender
einzelnen im ETP-Bereich tätigen Market Maker. Um
diesenBerichtzuerhalten,müssendieMarketMaker
SIXSwissExchangedieBefugniserteilen,diebetreffen
denDatenmitdemEmittentenzuteilen.Hierzuistdie
UnterzeichnungeinerAbsichtserklärungerforderlich.
UnterzeichneteinMarketMakerkeinesolcheAbsichts
erklärung,bleibendieDatendiesesMarketMakersim
Berichtunerwähnt.WieoftdieBerichteversandtwer
den,kannindividuellbestimmtwerden.NähereAngaben
erhalten Sie unter MER-ETF@six-swiss-exchange.com.
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